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Amtlicher Theil.
Gesehze; Perordnungen der KReichsbehörden.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 22. Dezember 1891 in Gemähheit des
8 1 des Gesetzes, belr. die Rechtsverhältnisse der Kaiserlichen Beamten in den Schutzgebicten,
vom 31. Mai 1887 (R. G. B. S. 211) beschlossen:

daß den Kaiserlichen Beamten, welche in den deutschen Schutzgebieten eine längere
als einjährige Verwendung gefunden haben, die daselbst zugebrachte Dienstzeit bei
der Pensionirung doppelt in Anrechnung zu bringen ist.

Perordnungen und Wittheilungen der Behürden in den
Schzuhgebieken.

Hafen-Ordnung für den Hafen von Daressalam.
§ 1.

Die in den Hafen von Daressalam einlaufenden Schisse haben stets außerhalb des
Telegraphenkabels oder auf der ihnen vom Hafenmeister zugewiesenen Stelle zu ankern.

8 2.

Güter dürfen nicht gelandet werden, bevor die Erlanbniß hierzu vom Zollamt
ertheilt wird.


